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Betreff: Mobilitätsvertrag zum Bebauungsplan 04.26.0 Lastenstraße/ Peter-Tunner-Gasse Süd 

1. Ausgangslage

Das Planungsareal des Bebauungsplanes 04.26.0 Lastenstraße / Peter-Tunner-Gasse Süd (Entwurf) 

liegt westlich des Bahnhofgürtels, östlich der Lastenstraße und südlich der Peter-Tunner-Gasse. 

Um eine Reduktion des laut Bebauungsplan üblicherweise vorgeschriebenen Stellplatzschlüssels zu 

ermöglichen, erklärten sich die Bauwerber für den im Bebauungsplan definierten Bauplatz A bereit 

im Untersuchungsgebiet unterstützende Mobilitätsmaßnahmen umzusetzen. Für die Regelung und 

Festlegung dieser Mobilitätsmaßnahmen wurde der gegenständliche Mobilitätsvertrag zum Bebau

ungsplan 04.26.0 Lastenstraße / Peter-Tunner-Gasse Süd erstellt, welcher von den Projektwerbern 

des Bauplatzes A sowie der Stadt Graz zu unterzeichnen ist. Aus Sicht des Verkehrs ist durch die all

gemeinen Rahmenbedingungen diese Vorgehensweise sinnvoll und führt zu einer geringeren künfti

gen Verkehrsbelastung aus den Flächen des Bebauungsplangebietes. 

2. Inhalt des Mobilitätsvertrags

Durch den gegenständlichen Mobilitätsvertrag werden die für den Bauplatz A des Bebauungsplans 

04.26.0 Lastenstraße/ Peter-Tunner-Gasse Süd vorgesehenen Mobilitätsmaßnahmen geregelt. 

Die durchzuführenden Maßnahmen sind in Kapitel III angeführt. Die seitens der Projektwerber 

durchzuführenden und zu finanzierenden Maßnahmen reichen von der Bereitstellung von Flächen 

für Geh- und Radwegverbindungen über das Angebot von Infrastruktur für „car sharing" sowie für 

Lademöglichkeiten für e-Fahrzeuge bis hin zur Durchführung von Mobilitätsberatung (inkl. Infopaket 

und Zuzahlung zu ÖV-Karten). 

In zusätzlichen Verträgen der Abteilung für Immobilien (A8/4) wird die im Mobilitätsvertrag in Kapi

tel III angeführte Bereitstellung von Flächen für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen durch die Pro

jektwerber geregelt. Des Weiteren werden darin die als künftige Verkehrsflächen herzustellenden 

Flächen geregelt. 
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